LeistungsvereinbarungBitte die graumarkierten Stellen ergänzen. 
Zusätzliche Informationen sind in der Wegleitung zu 
finden.

(öffentlich-rechtlicher Vertrag)

zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
vertreten durch das

Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation[footnoteRef:1] [1:  nachfolgend SBFI] 


und dem/den
Kanton/en Name/n
vertreten durch die

Direktion XY / Dienststelle XY[footnoteRef:2] [2:  nachfolgend Vereinbarungspartnerin] 


betreffend die Erhöhung der Anzahl Ausbildungsabschlüsse in der Pflege an höheren Fachschulen gemäss Artikel 6 Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege[footnoteRef:3] [3:  SR 811.22 ] 




Stand: 07.2024



Vertragsnummer:	XXX


Kreditrubrik:	A231.0401


Konto:	3633180000
Innenauftrag:	13100351

Kontaktpersonen: 
SBFI:	Name:	Katrin Frei
	Adresse: 	Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
	E-Mail: 	katrin.frei@sbfi.admin.ch
	Tel.:	058 462 82 47

Vereinbarungspartner/in:	Name:	XXX
	Adresse:	XXX
[bookmark: _Hlk167176994]	E-Mail:	@
	Tel.:		XXX XXX XX XX


Ausgangslage
Im Bestreben, die Ziele des Artikels 6 des Bundesgesetzes über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege gemeinsam und auf eine effektive sowie effiziente Weise zu erreichen, schliessen die Parteien die vorliegende Leistungsvereinbarung ab.

Zweck
Die vorliegende Leistungsvereinbarung beinhaltet die Regelungen in Bezug auf die Erbringung der unter Ziffer 7 vereinbarten Leistungen und Ziele durch die Vereinbarungspartnerin. Ebenso regelt die Leistungsvereinbarung die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Leistungen des SBFI (Ziffer 8 der vorliegenden Vereinbarung). Durch die Leistungsvereinbarung sollen die gegenseitigen Rechte und Pflichten während der in Ziffer 5 vereinbarten Vertragsdauer geregelt werden.

Rechtliche Grundlagen
Die Rechtsgrundlagen dieser Vereinbarung sind:
1.1. Bund
· Bundesgesetz vom 16. Dezember 2022 über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege SR 811.22.
· Verordnung vom 8. Mai 2024 über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege SR 811.225.
· Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz SuG; SR 616.1) 
· Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021)


1.2. Kanton(e)
· XX
· XX

Rechtliche Form
Die vorliegende Leistungsvereinbarung ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 des Subventionsgesetzes.

Bestandteile der Leistungsvereinbarung
Zusätzlich zur vorliegenden Vereinbarung gelten folgende weiteren Dokumente als integrale Bestandteile dieser Leistungsvereinbarung:
· XX
· XX

[bookmark: _Ref158966994]Vereinbarungsdauer
Diese Leistungsvereinbarung tritt rückwirkend mit Unterzeichnung per XX.YY.ZZZZ in Kraft und gilt bis zum XX.YY.ZZZZ.

Vereinbarungsgegenstand
Die Kantone fördern eine bedarfsgerechte Erhöhung der Anzahl Ausbildungsabschlüsse in Pflege an ihren höheren Fachschulen. Zu diesem Zweck gewähren sie den höheren Fachschulen Beiträge für geeignete Massnahmen. Das SBFI gewährt den Kantonen im Rahmen der bewilligten Kredite jährliche Beiträge für ihre Aufwendungen für die Erfüllung dieser Aufgabe.
Die Massnahmen tragen zur Erhöhung der Anzahl Ausbildungsabschlüsse an höheren Fachschulen bei.
	[image: Bundeslogo_sw_pos_600]
	Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI
Berufs- und Weiterbildung



Nicht Gegenstand dieser Vertragsvereinbarung sind die vom Bund durch das SBFI finanzierten Leistungen nach Artikel 53, Absatz 2, Buchstabe a des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002[footnoteRef:4]. Ebenso dürfen über den vorliegenden Vertrag vom SBFI subventionierte Leistungen nicht in die Kostenerhebung der kantonalen Berufsbildung des SBFI aufgenommen werden. Dies käme einer Doppelsubventionierung gleich. [4:  SR 412.10] 
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[bookmark: _Ref158966882]Kantonale Leistungen
1.3. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben


1.4. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben


1.5. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben


1.6. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben


1.7. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben


1.8. Titel
	Kurzbeschrieb

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
	Ziel
	Output / Outcome
	Indikator
	Sollwert
	Kosten
	Zeitdauer

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben




	[bookmark: _Hlk162430369]Total Gesamtkosten
	Anteil Kanton(e) (50%)
	Anteil SBFI (50%)[footnoteRef:5] [5:  Diesen Betrag unter 8.1 eintragen.] 


	CHF
	X'XXX	CHF
	X'XXX	CHF
	X'XXX
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[bookmark: _Ref158966946]Leistungen SBFI
1.9. [bookmark: _Ref161329234]Volumen der Bundesgelder
Zur Erreichung der Ziele gemäss Ziffer 7 verpflichtet sich das SBFI gestützt auf Artikel 8 Ausbildungs-förderungsgesetz für die in Ziffer 7 definierten Massnahmen über die vereinbarte Dauer des öffentlich-rechtlichen Vertrages den folgenden maximalen Betrag zu leisten.
CHF X’XXX
Dieser Betrag gilt unter dem Vorbehalt der jährlichen Genehmigung der jeweiligen Voranschlagskredite durch das Parlament.
Das SBFI behält sich aufgrund des jährlichen Budgetentscheids des Parlaments vor, den maximalen Beitrag für die ganze Periode der Vereinbarung zu reduzieren. Im Falle einer Reduktion des Bundesbeitrags kann bei Bedarf eine entsprechende Anpassung der Leistungsausgestaltung gemäss 
Ziffer 11.1 erfolgen. Die allfällige Anpassung des maximalen Beitrags wird anhand des Beiblatts jeweils im Januar kommuniziert. Die vorliegende Leistungsvereinbarung muss dafür nicht angepasst werden.
1.10. [bookmark: _Ref161329250]Finanzplanung

	Jahr
	Betrag in CHF

	2024
	X'XXX
	2025
	X'XXX
	2026
	X'XXX
	2027
	X'XXX
	2028
	X'XXX
	2029
	X'XXX
	2030
	X'XXX
	2031
	X'XXX
	2032
	X'XXX
	Total
	X'XXX

1.11. [bookmark: _Ref161329374]Berichterstattung 
Die Vereinbarungspartnerin informiert das SBFI in der zweiten Jahreshälfte über den Fortgang der 
Massnahmen bzw. den Grad der Zielerreichung anhand der Indikatoren sowie über die eingesetzten Mittel im vergangenen Studienjahr (August bis Juli). Am Ende der Vertragsdauer würdigt die Vereinbarungspartnerin zudem das Massnahmenpaket als Ganzes. Die Berichterstattung für das vergangene Studienjahr muss bis spätestens Ende Oktober beim SBFI eintreffen. Das SBFI wertet die Berichterstattung aus und genehmigt die Berichterstattung. 
Die Auszahlung der Bundesgelder seitens des SBFI gemäss Ziffern 8.1 und 8.2 erfolgt jeweils bis spätestens Ende Dezember unter dem Vorbehalt, dass die entsprechende Berichterstattung der Vereinbarungspartnerin vom SBFI genehmigt worden ist.

Für die Berichterstattungen stellt das SBFI Vorlagen zur Verfügung. 
1.12. Auszahlung
[bookmark: _Hlk167256686][bookmark: _Hlk167256671]Für jede Auszahlung gemäss Tabelle 8.2 hat die Vereinbarungspartnerin eine Rechnung zu stellen. Die Rechnungen sind unter Angabe der Vertragsnummer xxxx und Referenznummer REF-1131-31403 mittels elektronischer Rechnung (E-Rechnung) oder in Papierform an folgende Adresse einzureichen: 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
c/o DLZ Finanzen
3003 Bern
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgender Webseite verfügbar: http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php.

Fehlerhafte Rechnungen werden zur Korrektur an den Absender zurückgeschickt.

Die Rechnungen sind unter Voraussetzung der Genehmigung durch das SBFI innert 30 Tagen nach Erhalt netto zahlbar.

Finanzaufsicht
Das SBFI, die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) oder die kantonale Finanzkontrolle (KFK) können jederzeit Stichprobenkontrollen durchführen. Die Vereinbarungspartnerin erteilt dem SBFI, der EFK oder der KFK alle erforderlichen Auskünfte und gewährt vor Ort namentlich Einsicht in sämtliche relevante Unterlagen und elektronischen Erfassungssysteme.
Im Falle einer Kontrolle durch die EFK und/oder die KFK werden die Prüfungsmodalitäten im Voraus zwischen der EFK und der KFK vereinbart. Ist kein gemeinsames Vorgehen möglich, darf die EFK die Kontrollen vor Ort auch alleine vornehmen. Die KFK ist immer zur Schlussbesprechung einzuladen. Alle Parteien (SBFI, EFK, KFK) erhalten direkt sämtliche Prüfberichte im Zusammenhang mit diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Erfüllung der Leistungsvereinbarung
1.13. Erfüllung
Die Leistungsvereinbarung gilt als erfüllt, wenn die Leistungen gemäss Ziffer 7 am Ende der Vereinbarungsdauer vollständig erreicht und die Bundesgelder gemäss Ziffer 8 ausbezahlt sind. 
1.14. [bookmark: _Ref161329350]Nachbesserung
Werden eine oder mehrere Leistungen gemäss Ziffer 7 dieser Vereinbarung innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer nicht oder unvollständig erreicht, so kann das SBFI der Vereinbarungspartnerin nach Ende der Vereinbarungsdauer eine Nachfrist von höchstens einem Jahr gewähren, während der das Vereinbarte zu erreichen ist. Das SBFI leistet für diese Nachbesserungen keine über die in Ziffer 8.1 festgelegten Bundesbeiträge. Die Pflicht zur Nachbesserung entfällt, sofern die Vereinbarungspartnerin nachweisen kann, dass die vereinbarte Leistung aufgrund unverschuldeter exogener Umstände nicht erreicht werden kann.
1.15. Rückforderung
Werden die Ziele der Leistungsvereinbarung auch unter Berücksichtigung von Ziffer 10.2 nicht oder nicht vollständig erfüllt, so hat die Vereinbarungspartnerin lediglich Anspruch auf Bundesgelder, die proportional zur tatsächlich erbrachten Leistung stehen. Bereits geleistete Bundesgelder, die über den tatsächlichen Anspruch hinausgehen, können vom SBFI zurückgefordert werden. 

Anpassungsmodalitäten
1.16. [bookmark: _Ref161329197]Änderungen der Rahmenbedingungen
Ändern sich während der Vereinbarungsdauer die Rahmenbedingungen in einem Ausmass, das die Erfüllung der Vereinbarung über Gebühr erschwert oder erleichtert, definieren die Parteien den Vereinbarungsgegenstand gemeinsam neu oder lösen die Leistungsvereinbarung vorzeitig auf. 
Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information bei Änderungen der Rahmenbedingungen. 
1.17. [bookmark: _Ref161329409]Verlängerung
Eine Verlängerung des Vertrages bis höchstens zur Aufhebung des Gesetzes ist möglich. Er wird mit einer Vertragsergänzung schriftlich bestätigt.

1.18. [bookmark: _Ref161329422]Alternativerfüllung
Wird eine vereinbarte Leistung gemäss Ziffer 7 ganz oder teilweise vorübergehend oder endgültig unerreichbar, so sind die beim SBFI und bei der Vereinbarungspartnerin zuständigen Fachstellen in Delegation der für diesen Vertrag zeichnungsberechtigten Organe befugt, den auf die entsprechende 
(Teil-) Leistung entfallenden Bundesbeitrag einvernehmlich einer alternativen Leistung zuzuordnen. Rechenschaft über eine allfällige Alternativerfüllung wird mit der Berichterstattung gemäss Ziffer 8.3 abgelegt.
1.19. Antrag
Für Vertragsänderungen gemäss Ziffer 11.1, 11.2 und 11.3, ist dem Vertragspartner schriftlich Antrag zu stellen unter explizitem Nachweis der Gründe.

Grundsatz der Kooperation
Die Parteien verpflichten sich, alle Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten aus dieser Leistungsvereinbarung nach Möglichkeit im Geiste der Kooperation zu lösen. Vor der Beschreitung des Rechtswegs sind insbesondere Begutachtungs-, Konfliktmitteilungs-, Mediations- bzw. andere der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten dienende Verfahren durchzuführen. 

Rechtsschutz
Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege. 

Einhaltung des Datenschutzes und der Informationssicherheit
Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Gesetzgebung zum Datenschutz einzuhalten und die Informationssicherheit zu gewährleisten. Zudem schützen sie die im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten wirksam vor dem unberechtigten Zugriff Dritter.

Änderung der Leistungsvereinbarung
Alle Änderungen dieser Leistungsvereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und der Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten beider Parteien. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf das Verhältnis dieser Vereinbarung ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern.


	[bookmark: _Hlk165455487]Schweizerische Eidgenossenschaft
	
	Kanton

	Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI
	Dienststelle XY / Service XY

	[bookmark: _Hlk165281360]


………………………………….......................
	


………………………………….......................

	Martina Hirayama
	
	Zahlungsberechtigte/r

	Staatssekretärin
	Funktion

	


Bern, den.......................................................
	


Ort, den.......................................................

	
	

	


………………………………….......................
	


………………………………….......................

	Rémy Hübschi
	
	Zahlungsberechtigte/r

	Stellvertretender Direktor
	Funktion

	


Bern, den.......................................................
	


Ort, den.......................................................




Beilagen: 
· Beilage 1
· Beilage 2

Die Vorlage zur Berichterstattung ist ab Januar 2025 auf der Internetseite des SBFI verfügbar.

Originale mit Beilagen an: 
· Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2 Exemplare)
· Kanton XX
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